
Pressekonferenz am 11.07.2018



¨ vom 19.02.2018

¨ Umsetzung Nummer 374 des 
Koalitionsvertrages

¨ dazu Erweiterung des SOG M-V um § 32a 
¡ Beschluss Landtag am 14.03.2018

¡ Inkrafttreten am 05.04.2018

¨ Projektzeitraum 01.04.2018 bis 31.03.2019

¨ praktische Erprobung vom 11.07.2018 bis 
15.02.2019



¨ Erprobung verschiedener Modelle von Body-Cams 
unter den Gesichtspunkten
¡ Praxistauglichkeit
¡ Administration
¡ Dokumentation
¡ Speicherung/Löschung und Auswertung

¨ Erprobung der Body-Cams als deeskalierendes und 
generalpräventives Einsatzmittel

¨ Erprobung der Body-Cams als Mittel der visuellen 
Beweissicherung zur Feststellung und Aufklärung von 
Straftaten

¨ Erarbeitung eines Kriterienkataloges im Hinblick auf 
die technischen Erfordernisse für eine landesweite 
Einführung



¨ AG Beschaffung

¨ AG IT-Sicherheit/Datenschutz/Recht

¨ AG Auswertung

¨ AG Einsatz/Dokumentation/Schulung

¨ AG Öffentlichkeitsarbeit



¨ gute gesetzliche Grundlage für den Einsatz
¡ Einsatz Pre-Recording (hinreichende 

Wahrscheinlichkeit einer Gefahr für Leib oder Leben 
für PVB oder Dritte)

¡ dauerhafte Aufnahmen in Öffentlichkeit (wenn 
Tatsachen die Annahme einer i. E. b. G. für Leib oder 
Leben PVB oder Dritter begründen)

¡ dauerhafte Aufnahmen in Wohn-, Geschäftsräumen 
oder befriedeten Besitztum (wenn Tatsachen die 
Annahme einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder 
Leben PVB oder Dritter begründen)



¨ Erkennbarkeit und Mitteilungspflicht beim Einsatz 
Body-Cam

¨ Aufnahmen auch möglich, wenn Unbeteiligte 
unvermeidbar betroffen sind

¨ unzulässige Aufnahmen:
¡ in Bereichen, in denen Berufsgeheimnisträger ihrer Arbeit 

nachgehen
¡ Daten, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung 

zuzurechnen sind

¨ Aufnahmen sollen verschlüsselt und 
manipulationssicher angefertigt und aufbewahrt 
werden



¨ Speicherfrist 14 Tage, Ausnahmen:
¡ öffentliche Orte:
- Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren

- zur Geltendmachung von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen

- oder zum Schutz privater Rechte (§1 Abs. 3 SOG M-V) 
benötigt werden



¨ Speicherfrist 14 Tage, Ausnahmen:
¡ in Wohnungen, Geschäftsräumen oder befriedeten 

Besitztum:
- die Aufnahmen zur Abwehr einer gegenwärtigen 

Gefahr für Leib oder Leben benötigt werden

- eine gesetzliche Vorschrift eine solche Datenerhebung 
zur Verfolgung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten mit vergleichbaren Mitteln 
zulässt 

- ein Verlangen der Person zur Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit der aufgezeichneten polizeilichen 
Maßnahmen vorliegt



¨ Anordnung Einsatz Body-Cams:
¡ Einsatz kann jeder PVB anordnen

¨ Anordnung Verwertung von Aufzeichnungen für 
andere Zwecke:
¡ Aufzeichnungen an öffentlichen Orten können genutzt 

werden ohne richterliche Bestätigung
¡ Aufzeichnungen in Wohnungen, Geschäftsräumen, 

befriedetes Besitztum (auch geschnittene Aufnahmen mit 
kernbereichsrelevanten Daten):
ú vor Verwertung Einholung richterliche Bestätigung zur 

Rechtmäßigkeit
ú bei GiV Anordnung durch Behördenleiter, richterliche 

Bestätigung ist nachzuholen



¨ Beschaffung der Kamerasysteme (Miete)
¡ 13 x Reveal D 3

¡ 13 x Axon Body 2

¡ 13 x Zepcam T2

¨ Kauf von Westen, PC-Software und –Hardware

¨ Gesamtkosten liegen bei ca. 21.300,-€



¨ Hersteller aus 
Großbritannien

¨ Video Qualität: HD 
Auflösung 1080x720 Pixel

¨ Video Format: MP4
¨ Bildwinkel: 110°
¨ Akkulaufzeit: bis 12h
¨ Aufnahmedauer: bis 34h
¨ Speicher: 32GB
¨ Gewicht: 155g



¨ Hersteller aus den 
Niederlanden

¨ Videoqualität: Full HD 
Auflösung 1920*1080 Pixel

¨ Video Format: MP4

¨ Bildwinkel: 140°

¨ Akkulaufzeit: bis 7h

¨ Aufnahmedauer: bis 8h

¨ Speicherung: 32GB 

¨ Gewicht: 125g



¨ US-amerikanischer 
Hersteller

¨ Videoqualität: HD 
Auflösung 1080x720 
Pixel

¨ Video Format: MP4
¨ Bildwinkel: 143°
¨ Akkulaufzeit: bis 12h
¨ Aufnahmedauer: bis 70h
¨ Speicher: 64GB
¨ Gewicht: 142g






